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Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundes­
rat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über­
prüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 

zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Wie 

in der Anfrage zutreffenderweise ausgeführt wird, hat der Ver­

fassungsdienst des Bundeskanzleramtes am 11. Juli 1985 festge­

stellt, daß es sich bei den Handlungen der Betriebe der öIAG 

um ausschließlich von diesen Privatrechtssubjekten zu besor­

gende und allein ihnen zuzurechnende Akte handelt, die keines­

falls unter den Begriff der "Vollziehung des Bundes" unter­

stellt werden können. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzler­

amtes hat am 14. Jänner 1992 in einer neuerlichen Information 

an sämtliche Mitglieder der Bundesregierung festgestellt, daß 

die Tätigkeit privater Rechtsträger, auch wenn diese (über­

wiegend) im Eigentum des Bundes stehen, außerhalb des Berei­

ches liegt, der der parlamentarischen Interpellation unter­
liegt. 

Die in der Anfrage vorgelegten Fragen beziehen sich in ihrer 

Gesamtheit unmittelbar auf Handlungen von ÖIAG-Konzernunter­

nehmen und sind somit nicht Gegenstand der Vollziehung im 

Sinne des Art. 52 B-VG. Abgesehen von der grundsätzlichen Pro­

blematik der Erörterung unternehmensinterner Geschäftsvorgänge 
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auch im Nationalrat würde sich bei einer Beantwortung der An­

frage im Detail für mich die Schwierigkeit ergeben, daß ich 

dabei den von der Bundesverfassung vorgegebenen Rahmen über­

schreiten müßte. 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die österrelchische 

Industrieholding AG (ÖlAG) weitergeleitet, die eine Sachver­

haltsdarstellung abgegeben hat, die ich Ihnen in der Folge zur 

Kenntnis bringe: 

Die'ÖIAG stellt zunächst fest, daß ~arlamentarische Anfragen 

in der Vergangenheit grundsätzlich ausführlich beantwortet 

wurden. Eine eingeschränkte Beantwortung erfolgte nur in Aus­
nahmefällen, beispielsweise von nicht beantwortbaren Fragen, 

bei Anfragen, deren Beantwortung einen unangemessenen hohen 

Bearbeitungsaufwand im Konzern verursacht hätten, in rein ope­

rativen Angelegenheiten sowie zur Vermeidung'wirtschaftlichen 

Schadens (Informationsschutz vor Wettbewerbern u.ä.). 

Die Sichtweise der Anfragesteller, daß die Konzerngesellschaf­

ten nicht bereit sind, Fragen nach bestem Wissen und Gewissen 
und vollständig zu beantworten, wird daher zurückgewiesen. 

Zu den Fragen 1 - 7: 

"Wieviele Arbeitsplätze werden im Jahr 1992 im Bereich der 
öIAG-Konzernbetriebe verloren gehen? 

Wie wird sich der Personalstand in den einzelnen Branchenhol­
dings der ÖIAG im einzelnen im Jahr 1992 entwickeln? 

Welche konkreten Personalabbaumaßnahmen im Bereich der öIAG­
Konzernbetriebe sind bereits beschlossen? 

In welchem Ausmaß wird der geplante Personalabbau durch Früh­
pensionierungen erfolgen? 

Für wieviele Beschäftigte ist in den öIAG-Konzernbetrieben für 
das Jahr 1992 im einzelnen Kurzarbeit geplant? 

Welche Teilbereiche von öIAG-Konzernbetrleben sollen im Jahr 
1992 ausgelagert werden? 

Wieviele Mitarbeiter sind davon im einzelnen betroffen?" 
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Generell darf ich feststellen, daß die Nennung von "Arbeits­
platzeinsparungen", Arbeitsplatzfestschreibungen und Arbeits­

platzentwicklungen insgesamt unseriös ist. 

Richtig ist, daß zu Planungszwecken betriebliche Kennzahlen, 

und darunter auch Personal kennzahlen, in die Zukunft 

projiziert werden, die zumeist nur den Status quo widerspie­

geln und somit Orientierung für Maßnahmen für/gegen bestimmte 

Entwicklungen bieten. 

Zahlen die in der Vergangenheit mehrfach in den Medien genannt 

wurden und früher erfolgte Personal reduktionen im blAG-Bereich 

betrafen sind zumeist von falschen Voraussetzungen ausge­

gangen. Der Großteil der Personalreduktionen in der ÖlAG geht 

auf Ausgliederungen und Verkäufe zurück, wobei sowohl die Fir­

ma als auch die darin vorhandenen Arbeitsplätze den 

Besitzer wechselten, also "privatisiert" wurden. 

In diesem Sinne kann im Jahr 1992 davon ausgegangen werden, 
daß im Bereich des ÖlAG-Konzerns die Mitarbeiterzahlen insge­

samt in etwa konstant bleiben werden. 

", 

Wien, :11:' März t~:9/ 
Der~ 
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